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1. Planungsgegenstand 

1.1 Rechtskräftige Ortsplanung 

Die baurechtliche Grundordnung (Zonenpläne und Baureglement) wurde in den 
Gemeinden Schlosswil und Grosshöchstetten zuletzt 2011 bzw. 2005 gesamtrevi-
diert. Seither gab es in Grosshöchstetten (2009, 2012, 2014) und in Schlosswil 
(2013, 2014) mehrere punktuelle Ergänzungen und eine Teilrevision 2019. 

Im Rahmen der Teilrevision 2019 wurden die Planungsinstrumente von Schlosswil 
und Grosshöchstetten hinsichtlich der Gewässerschutzgesetzgebung, der Anpas-
sung der Begriffe und Messweisen in der Berner Baugesetzgebung (BMBV) und 
Naturgefahrenbestimmungen überarbeitet.  

Eine Gesamtrevision der Ortsplanung ist hauptsächlich aus zwei Gründen ange-
zeigt. Einerseits müssen die Planungsinstrumente nach der Gemeindefusion von 
Schlosswil und Grosshöchstetten vom 1. Januar 2018 zusammengeführt werden. 
Andererseits erfuhr die Gemeinde in den letzten Jahren ein grosses Bevölke-
rungswachstum und viele Baulandreserven wurden überbaut. 

Zudem wurden in den letzten Jahren die übergeordneten planungsrechtlichen 
Instrumente (Raumplanungsgesetz, kantonaler Richtplan, kantonales Baugesetz) 
revidiert. Für die Gemeinden hat dies methodische und inhaltliche Anpassungen 
der kommunalen Planungen zur Folge. 

1.2 Vorgehensweise 

1.2.1 Ablauf der Revision 

Die Revision der Ortsplanung wurde in eine konzeptionelle und eine Umset-
zungsphase aufgeteilt: 

In der konzeptionellen Phase wurde ein Raumentwicklungskonzept (REK) ausge-
arbeitet. Dieses enthält die thematischen Entwicklungsschwerpunkte der Berei-
che Siedlung, Verkehr und Landschaft und Zielsetzungen für die langfristigen 
Entwicklungsabsichten von Grosshöchstetten. Das REK entstand im Rahmen eines 
partizipativen Prozesses mit jeweils zwei Informationsanlässen und zwei Werk-
stattgesprächen und wurde im April 2020 vom Gemeinderat beschlossen. 

In der zweiten Phase wurden die Instrumente der Nutzungsplanung (Zonenpläne 
und Baureglement) revidiert, welche die Zielsetzungen des REK grundeigentü-
merverbindlich umsetzen. 

 

Einleitung 

Teilrevision Ortsplanung 
2019 

Revisionsbedarf 

Übergeordnete 
Rahmenbedingungen 

Einleitung 

Räumliches 
Entwicklungskonzept 

Revision der 
Nutzungsplanung 



Ortsplanungsrevision Grosshöchstetten 
Erläuterungsbericht 

6 

1.2.2 Partizipativer Prozess 

Die Bevölkerung wurde bei den wichtigsten Meilensteinen informiert und hatte 
die Möglichkeit, sich während des ganzen Prozesses einzubringen. 

Bei der Revision der Instrumente der Nutzungsplanung fand wiederum ein Werk-
stattgespräch mit der Begleitgruppe statt. Zudem wird während der Mitwirkung 
eine Informationsveranstaltung durchgeführt. 

Die Gemeinde informierte die Bevölkerung via Printmedien und Gemeindeweb-
seite über die wichtigsten Prozessschritte. Per E-Mail wurden verschiedenste 
Anliegen eingebracht, welche in einem separaten Dokument zusammengestellt 
wurden. 

1.3 Projektorganisation 

Für die Ortsplanungsrevision gilt die folgende Projektorganisation: 

 

Die Ortsplanungskommission hat die Funktion der Projektleitung und ist das zent-
rale Organ im Prozess. In diesem Gremium werden die fachlichen Diskussionen 
geführt und Beschlüsse zu Handen des Gemeinderats gefasst. 

Der Gemeinderat ist die kommunale Planungsbehörde und zuständig für die 
Freigabe der Instrumente und Berichte im Planerlassverfahren (Mitwirkung, Vor-
prüfung etc.) und zur Verabschiedung für die Beschlussfassung der Bevölkerung. 

Die Begleitgruppe besteht aus Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Par-
teien und dem lokalen Gewerbe und interessierten Bürgerinnen und Bürger. Sie 
���]���v�š�����o�•���c�����Z�}�Œ���µ�u�^�������Œ�������À�‚�o�l���Œ�µ�v�P���µ�v����wurde mittels Werkstattgesprächen 
bei der Erarbeitung der Zwischen- und Schlussergebnisse miteinbezogen. 

Das Planungsteam der IC Infraconsult unterstützt die OPR-Kommission in fachli-
cher Hinsicht und erarbeitete die Planungsinstrumente. 

Planungsteam
FachlicheUnterstützung

André König, Projektleitung
Clemens Flohr, PL Stv.

StimmberechtigeBevölkerung
Beschlussfassung Nutzungsplanung

Begleitgruppe
Echoraum

Vertretungvon Bevölkerungs-
gruppen und Organisationen 
(z.B. Vereine, Gewerbe, 
Parteien), Interessierte aus 
Bevölkerung

Ortsplanungskommission
ProjektleitungOPR, operative Entscheide und 

fachliche Diskussion

Stefan Graf,ehem. Gemeinderat
Christine Hofer, Gemeindepräsidentin
Magnus Furrer, Gemeinderat
Raymond Beutler, ehem. Gemeinderat
Waldemar Oertle, Baukommission
Hanspeter Kindler, Bereichsleiter Hochbau
André König, Planer IC Infraconsult

Gemeinderat
Planungsbehörde,strategische Entscheide

Bevölkerung
Einbringungvon Ideen und 
Anliegen im Rahmen der 

Mitwirkung

Einleitung 

Revision der 
Nutzungsplanung 

Kommunikationskanäle 

Organigramm 

Ortsplanungskommission 

Gemeinderat 

Begleitgruppe 

Planungsteam 
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1.4 Übergeordnete Rahmenbedingungen 

Bei der Revision der Ortsplanung müssen die übergeordneten Planungsinstru-
mente der regionalen, kantonalen und nationalen Ebene umgesetzt werden. Dies 
betrifft insbesondere folgende Themen: 

1.4.1 Kantonaler Richtplan 

Baulandbedarf Wohnen bestimmen (Massnahme A_01): 
Die Gemeinde ist gemäss Massnahmenblatt C_02 in die Raumtypen «Agglome-
rationsgürtel und Entwicklungsachsen (AE)» (Ortsteil Grosshöchstetten) und 
«Zentrumsnahe ländliche Gebiete (ZL)» (Ortsteil Schlosswil) eingeteilt. Die mas-
sgebende Bevölkerungsentwicklung in den nächsten 15 Jahren beträgt für diese 
beiden Raumtypen 8 (AE) bzw. 4 (ZL) Prozent. Gemäss dieser Herleitung ist in 
der Gemeinde mit 396 zusätzlichen RaumnutzerInnen (Beschäftigte und Ein-
wohner) zu rechnen. Diese Werte sind die Grundlage für die Berechnung des 
15-jährigen Baulandbedarfs der Gemeinde und daher entscheidend für die Vo-
raussetzung von Ein- und Umzonungen. 

Der Richtwert der Raumnutzerdichte RND für Grosshöchstetten beträgt 53 
RN/ha. Aus dem Richtwert der RND und den zusätzlichen 396 Raumnutzern 
ergibt sich ein theoretischer Wohnbaulandbedarf von 7.6 ha. Abzüglich der un-
überbauten Nutzungsreserven im Umfang von rund 4.0 ha ergibt dies einen tat-
sächlicher Wohnbaulandbedarf von 3.6 ha. 

 
Siedlungsentwicklung nach innen (SEin) fördern (Massnahme A_07): 

Im Rahmen von Ortsplanungsrevisionen sind die Gemeinden verpflichtet, in ei-
ner Übersicht das vorhandene Innenentwicklungspotenzial (inkl. Verfügbarkeit 
und Mobilisierungsmassnahmen) aufzuzeigen und mithilfe der Planungsinstru-
mente umzusetzen. Insbesondere ist bei grösseren Baulandreserven (>1'500 
m2) die haushälterische Bodennutzung zu prüfen (Art. 1 und Art. 3 Abs. 2 RPG). 

1.4.2 Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungs-
konzept RGSK 2021 

Das regionale Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept (RGSK) ist das strategische 
Raum- und Verkehrsplanungsinstrument der Regionalkonferenz Bern-Mittelland 
RKBM und als regionaler Teilrichtplan die behördenverbindliche Grundlage für die 
kommunalen Ortsplanungen. Das RGSK 2021 wurde im Februar 2022 genehmigt. 
Folgende Massnahmen sind für Grosshöchstetten von Bedeutung: 

�ƒ Vorranggebiete regionale Siedlungserweiterung Arbeiten: 
BM.S-VA.1.3 Trogmatt 

�ƒ Vorranggebiete Siedlungstrenngürtel: BM.L-Tg.1.13, Lätthubel - Länzlingen 
�ƒ Erholungsschwerpunkte: BM.T-Ü.1.40 Schloss Wyl 
�ƒ Siedlungsbegrenzungen: BM.S-Bgo.1 
 
 
 
 

Einleitung 

Siedlung 

Berechnung 
Wohnbaulandbedarf 

Einleitung 

Massnahmen Siedlung 

Massnahmen Landschaft 



Ortsplanungsrevision Grosshöchstetten 
Erläuterungsbericht 

8 

�ƒ Aufwertung von Bus- und Tramhaltestellen: 
ÖV-Ort.6.5, Ausgestaltung ÖV-Knotenpunkt Grosshöchstetten 

�ƒ Langsamverkehr Agglomeration Bern: BM.LV-Ü.21.29 und BM.LV-Ü.30 , Umset-
zung Velohauptrouten Korridor Tägertschi-Konolfingen-Biglen-Zäziwil 

�ƒ Aufwertung/Sicherheit Strassenraum: MIV-Auf.5.7, verträgliche Gestaltung 
Ortsdurchfahrt 

  

Ausschnitt Übersichtskarte RGSK 2021 

Massnahmen Verkehr 



Ortsplanungsrevision Grosshöchstetten 
Erläuterungsbericht 

9 

2. Bisherige Entwicklung und 
Zielsetzungen 

2.1 Bisherige Entwicklung 

Die Gemeinde Grosshöchstetten liegt in der Mitte des Kantons Bern und ist die 
Schnittstelle zwischen den Regionen Bern/Emmental und Thun/Burgdorf. Die 
verkehrstechnisch gute Lage begünstigte das überdurchschnittliche Bevölke-
rungswachstum Grosshöchstettens gegenüber den umliegenden Gemeinden und 
führte zu einer gewissen Zentrumsfunktion. 

Seit der Fusion mit Schlosswil 2018 weist die Gemeinde gemäss dem kantonalen 
Richtplan zwei Raumtypen auf: Der Ortsteil Grosshöchstetten ist dem Raumtyp 
Agglomeration und Entwicklungsachsen und der Ortsteil Schlosswil dem Raumtyp 
Zentrumsnahes ländliches Gebiet zugeteilt. Die Zuordnung zu einem Raumtyp hat 
unter anderem Einfluss auf den Wohnbaulandbedarf einer Gemeinde (vgl. Kap. 
1.4.1). Grosshöchstetten befindet sich ausserdem im Agglomerationsperimeter 
Bern und ist Teil der Regionalkonferenz Bern-Mitteland. 

Die Gemeinde hat sich in den letzten 10 Jahren stark entwickelt. Zwischen 2012 
und 2017 ist die Bevölkerung um über 300 Personen angestiegen. Zuvor gab es 
eine Stagnation der Bevölkerungsentwicklung. Im Zeitraum 2000-2018 betrug die 
Bevölkerungszunahme rund 8 Prozent. Im Vergleich zur durchschnittlichen Bevöl-
kerungsentwicklung in der Region Bern-Mittelland (8.8 Prozent Zuwachs) ist das 
Wachstum in Grosshöchstetten leicht tiefer. In der Karte sind die unterschiedli-
chen Bevölkerungsentwicklungen der Gemeinden in der Region Bern Mittelland 
dargestellt. 

 

Bevölkerungsentwicklung 2000�t2018 (in Prozent) in der Region Bern Mittelland (Quelle: RGSK 2021) 

Räumlicher Kontext 

Bevölkerungsentwicklung 
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Die Entwicklung der Beschäftigten entspricht dem schweizweiten Trend, wonach 
die Anzahl im ersten und zweiten Sektor eher sinkt und im dritten Sektor steigt. 
Die bedeutendsten Branchen in Grosshöchstetten sind das Gesundheits- und 
Sozialwesen (rund 400 Beschäftigte), das Baugewerbe (227) sowie Handel & In-
standhaltung von Motorfahrzeugen (213). 
Die Anzahl der Beschäftigten stieg von 2011-2017 um rund 14 Prozent (+216 
Beschäftigte). Dies ist im regionalen Vergleich ein sehr hoher Wert. Auf der Karte 
sind die Beschäftigtenentwicklung der Region Bern-Mittelland dargestellt. 

 

Beschäftigentenentwicklung 2011-2017 (in Prozent) in der Region Bern Mittelland 
(Quelle: RGSK 2021) 

Arbeitsplatzentwicklung 
und Branchenstruktur 
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2.2 Räumliche Zielsetzungen 

Die räumlichen Entwicklungsziele wurden im Zuge des Raumentwicklungskon-
zepts festgelegt und stützen sich auf das Leitbild der Gemeinde und auf zentrale 
Aussagen der Partizipationsveranstaltungen. Die Ziele wurden in drei Themenbe-
reiche aufgeteilt und in Form von Leitsätzen formuliert. 

Es wird eine sanfte Siedlungsentwicklung angestrebt. Das Bevölkerungs- und 
Siedlungswachstum wird ortsverträglich umgesetzt und erfolgt primär im beste-
henden Siedlungsgebiet. Mit der Aufwertung des Dorfkerns und weiteren Begeg-
nungsorten wird das kulturelle und gesellschaftliche Leben gefördert. 

Das Gewerbe ist ein Eckpfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung von Gross-
höchstetten. Der Erhalt und die Weiterentwicklung des ansässigen Gewerbes 
werden mit zweckmässigen Rahmenbedingungen in den bestehenden Arbeitsge-
bieten unterstützt. Für Neuansiedlungen von Unternehmen werden Flächen an 
geeigneten Standorten gesichert. 

Die Gestaltung der Verkehrsräume soll sich an den Bedürfnissen der Bevölkerung 
und insbesondere dem Fuss- und Veloverkehr ausrichten. Die Verkehrssicherheit 
und ortsverträgliche Integration bei der Umsetzung von Verkehrsmassnahmen 
stehen dabei im Vordergrund. 

Qualitativ hochwertige Landschaften und Biodiversitätsflächen innerhalb und 
ausserhalb des Siedlungsgebiets sind ein wichtiger Bestandteil einer hohen Le-
bensqualität. Sie sind daher zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

REK-Leitsätze 

Leitsatz 
Siedlung und Bevölkerung  

Leitsatz 
Wirtschaft 

Leitsatz 
Verkehr 

Leitsatz Landschaft 
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3. Siedlungsentwicklung nach Innen 
Die Gemeinde muss die Anforderungen der Siedlungsentwicklung nach innen 
(SEin) gemäss dem Massnahmenblatt A_07 des kantonalen Richtplans umsetzen. 
Ziel ist es, die Siedlungsentwicklung verstärkt nach innen zu lenken, um Kultur-
landflächen zu schonen sowie die Infrastruktur- und Erschliessungskosten zu 
begrenzen. Die qualitative und quantitative Auseinandersetzung mit der Thema-
tik erfolgte im REK. Im vorliegenden Kapitel werden die wichtigsten Schlussfolge-
rungen zusammengefasst und die Umsetzung konkretisiert. 

Um eine nachhaltige Siedlungsentwicklung nach innen zu fördern, gilt es, die 
vorhandenen Reserven und Potenziale in der Gemeinde zu eruieren und anhand 
geeigneter Kriterien zu beurteilen. Die wichtigsten Begriffe werden daher kurz 
erläutert: 

�ƒ Raumnutzerdichte: Die Raumnutzerdichte beschreibt, wie intensiv ein Gebiet 
bevölkerungsmässig genutzt wird und dient dem Kanton als verbindliches Kri-
terium für die Bauzonendimensionierung. Sie ist definiert als die Anzahl Ein-
wohnerInnen und Beschäftigte pro Hektare. 

�ƒ Gebäudealter: Dieser Faktor gibt einen Hinweis auf kurz- oder mittelfristige 
Erneuerungs- oder Umstrukturierungstätigkeiten in Quartieren. Bei Sanie-
rungs-/Erneuerungsmassnahmen von älteren Gebäuden können beispielswei-
se Erweiterungen (Anbau, Aufstockung) oder Ersatzneubauten mit höherer 
Ausnützung in Betracht gezogen werden. 

�ƒ Alter der Haushalte: Dieser Faktor gibt Hinweise darauf, wo es mittelfristig zu 
einem Generationen- bzw. Bewohnerwechsel kommen könnte. 

�ƒ Nutzungsreserven: Die Nutzungsreserven umfassen unüberbaute Bauzonen 
(auf welchen eine Hauptbaute errichtet werden kann) und überbaute Flächen 
(auf welchen nach geltender Nutzungsplanung mehr Geschossfläche zulässig 
wäre). 

Die Nutzungspotenziale sind an raumplanerisch besonders geeigneten Standor-
ten vorhanden, wo eine Erhöhung der geltenden Nutzungsvorschriften (Aufzo-
nung) oder Änderung der Nutzungsart (Umzonung) eine bessere Ausnützung 
ermöglicht (z. B. Neuhauspark). 

 

Schematische Darstellung von Nutzungsreserven und Nutzungspotenzialen (Quelle: Arbeitshilfe Siedlungsentwicklung nach innen, Kanton Bern) 

Einleitung 

Raumplanerische 
Indikatoren und Begriffe 
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3.1 Nutzungsreserven  

Viele Nutzungsreserven können im Rahmen der geltenden Nutzungsplanung 
aktiviert werden. Die Nutzungsreserven auf unüberbauten Bauzonen sind bei der 
Innenentwicklung von besonderer Bedeutung, da kurz- oder mittelfristig eine 
Hauptbaute errichtet werden kann. Die überbauten Nutzungsreserven können 
nach geltendem Planungsrecht noch besser ausgenützt werden und spielen ins-
besondere bei Sanierungs-/ Erneuerungstätigkeiten eine Rolle. 

Im folgenden Kapitel werden die Nutzungsreserven in Grosshöchstetten darge-
stellt und quantifiziert. Diese Zusammenstellung bildet die Grundlage für die 
Beurteilung und Priorisierung der Innenentwicklungspotenziale im Kapitel 3.3. 

Nutzungsreserven auf unüberbauten Bauzonen 
Grosshöchstetten hat unüberbaute Reserven in Wohn-, Misch- und Kernzonen 
(WMK) im Umfang von knapp 4.2 ha (Stand Mai 2025). Diese sind mehrheitlich 
als kleinere Parzellen über den Ortsteil Grosshöchstetten verteilt. Die einzigen 
grösseren unüberbauten Flächen sind bei der Bühlmatte (3�[900 m2) und beim 
Dorfkern Schlosswil (16'000 m2) als Zonen mit Planungspflicht (ZPP) in der bau-
rechtlichen Grundordnung aufgeführt. 

Zone Parzellen-
Nr. 

Unüberbaute Grund-
stücksflächen 

(in m2) 

durchschnittliche Raum-
nutzerdichte im Quartier 

(in RN/ha) 

Zusätzliche 
RaumnutzerInnen 

(RN) 

ZPP G Dorfkern Schlosswil 102 9299 40 37 

ZPP B Bühlmatte 124 3952 60 24 

Kernzone K 176 1549 100 15 

ZPP Dorfkern Schlosswil 210 3250 40 13 

Wohnzone Hang W2H 306 851 40 3 

Kernzone K 315 654 60 4 

Wohnzone W2 440 1280 60 8 

Wohnzone W2 451 1144 100 11 

Wohnzone W2 471 1139 40 5 

Kernzone K 479 1223 60 7 

Wohnzone W2 483 496 40 2 

Wohnzone W2 502 481 100 5 

Wohnzone W2 533 546 60 3 

Wohnzone W2 537 498 40 2 

Mischzone M3 598 1787 40 7 

Wohnzone W2 724 394 40 2 

Wohnzone W2 814 1208 40 5 

Wohnzone W2 826 993 40 4 

Wohnzone W2 858 1688 40 7 

Wohnzone Hang W2H 861 793 40 3 

ZPP G Dorfkern Schlosswil 872 3520 40 14 

Wohnzone W2 911 269 40 1 

Kernzone K 1031 752 60 5 

Wohnzone Hang W2H 1128 563 40 2 

Wohnzone W2 1203 568 100 6 

Kernzone K 1274 944 100 9 

Wohnzone Hang W2H 1333 121 40 1 

Kernzone K 1459 1113 60 7 

Einleitung 

Quantifizierung der 
Reserven in 
Grosshöchstetten 

Unüberbaute 
Nutzungsreserven WMK 



Ortsplanungsrevision Grosshöchstetten 
Erläuterungsbericht 

14 

Mischzone M3 1472 967 40 4 

Total  42042  216 

Unüberbaute Nutzungsreserven in Wohn-, Misch-, und Kernzonen (WMK) 

 

Die Gemeinde verfügt zudem über vereinzelte unüberbaute Flächen in Arbeitszo-
nen, Zonen für öffentliche Nutzungen (ZÖN) und Zonen für Sport und Freizeit. In 
der Summe entsprechen die unüberbauten Arbeitszonen rund 0.25 Hektaren und 
die unüberbauten ZÖN/ ZSF rund 1.1 Hektaren.  

Zone Parzellen-Nr. Unüberbaute 
Grundstücksflächen (in m2) 

Dienstleistungszone 55 1178 

Dienstleistungszone 884 844 

Gewerbezone 1488 500 

Total  2522 

Unüberbaute Nutzungsreserven in Arbeitszonen  

Zone Parzellen-Nr. Unüberbaute 
Grundstücksflächen (in m2) 

ZSF 383 9292 

ZÖN 146 1054 

ZÖN 436 950 

Total  11296 

Unüberbaute Nutzungsreserven in Zonen für öffentliche Nutzung (ZÖN) und Zonen für Sport und 
Freizeit (ZSF) 

 

Unüberbaute 
Nutzungsreserven 
Arbeitszone und ZÖN/ ZSF 
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Übersichtskarte unüberbaute Nutzungsreserven (Stand Mai 2025) 
 

Aufgrund der übergeordneten Planungsgrundsätze (Art. 1 und Art. 3 Abs. 2 RPG), 
welche den schonungsvollen Umgang mit unüberbauten Flächen innerhalb der 
Bauzone sicherstellen, sind auf grösseren unüberbauten Bauzonenreserven 
(grösser 1'500 m2) Verdichtungsmöglichkeiten und minimale Nutzungsdichten zu 
prüfen und umzusetzen (kantonaler Richtplan MA A_01). In der Gemeinde gibt es 
fünf Gebiete: 

Die Bühlmatte liegt im Zentrum der Gemeinde und umfasst eine Fläche von rund 
6'100 m2. Ein Studienauftrag zur Überbauung des Gebiets wurde 2022 abge-
schlossen. Eine Überbauung des Areals wird daher zeitnah erwartet. 
In den Bestimmungen der ZPP B ist eine minimale Nutzungsdichte von 0.6 GFZo 
festgelegt. Daher sind keine weiteren Massnahmen erforderlich. 

 

Grössere unüberbaute 
Bauzonenreserven 

ZPP Bühlmatte 
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Die ZPP liegt in Schlosswil und erstreckt sich über 1.6 ha. Gemäss REK soll das 
Gebiet nicht vollständig überbaut werden, da es den Grundsätzen der Siedlungs-
entwicklung nach innen kaum entspricht. Eine Redimensionierung der ZPP Dorf-
kern ermöglicht eine sanfte Siedlungsentwicklung im Ortsteil Schlosswil und 
erhöht den Handlungsspielraum für die Einzonung des Siedlungserweiterungsge-
biets Trogmatt. 
Die Änderung der Nutzungsvorschriften und Verkleinerung der ZPP werden daher 
zusammen mit der Einzonung der Trogmatt in einem separaten Verfahren in den 
kommenden Jahren durchgeführt. In der vorliegenden Revision wird die ZPP 
Dorfkern als Umstrukturierungsgebiet bezeichnet, so dass die Planbeständigkeit 
nicht tangiert wird und eine spätere Nutzungsänderung möglich bleibt. 
In den Bestimmungen der ZPP G des bestehenden Baureglements Schlosswil vom 
10.08.2011 ist eine minimale Nutzungsdichte von 0.5 GFZo festgelegt. Daher sind 
keine weiteren Massnahmen erforderlich. 

Die Parzellen Nr. 858 und 533 liegen am östlichen Rand von Grosshöchstetten in 
der Zone W2 und umfassen eine Fläche von rund �î�[�ï�ì�ì m2: 
�ƒ Ein Baugesuch für die Parzelle Nr. 858 wurde eingereicht, das Baubewilligungs-

verfahren ist am Laufen. 
�ƒ Auf der unüberbauten Fläche der Parzelle Nr. 533 sind zurzeit keine Bautätig-

keiten geplant. 
Im Sinne der haushälterischen Bodennutzung wird für die unüberbauten Flächen 
im Baureglement eine minimale Nutzungsdichte von 0.55 GFZo festgelegt. Im 
Zonenplan werden diese Gebiete mit «besonders hohe Nutzungsdichte» bezeich-
net. 

Die Parzelle liegt mitten im Siedlungsgebiet und umfasst eine Fläche von rund 
1500 m2. Von der Grundeigentümerschaft sind keine Bestrebungen für eine zeit-
nahe Überbauung bekannt. 
Im Sinne der haushälterischen Bodennutzung wird für die unüberbaute Fläche im 
Baureglement eine minimale Nutzungsdichte von 0.55 GFZo festgelegt. Im Zo-
nenplan wird das Gebiet mit «besonders hohe Nutzungsdichte» bezeichnet. 

Die Parzellen 1472 und 598 liegen am Mühlebachweg und umfassen eine Fläche 
von rund 2'900 m2. Das Gebiet dient den umliegenden Gewerbebetrieben als 
Lager- und Abstellplatz. Kurz- und mittelfristig ist keine Nutzungsänderung vorge-
sehen. Um bei einer allfälligen Überbauung in Zukunft eine haushälterische Bo-
dennutzung sicherzustellen wird für diese Fläche im Baureglement eine minimale 
Nutzungsdichte von 0.6 GFZo festgelegt. Im Zonenplan wird das Gebiet mit «be-
sonders hohe Nutzungsdichte» bezeichnet. 

Nutzungsreserven in überbauten Bauzonen 
Auf bereits überbauten Parzellen im gesamten Gemeindegebiet sind die Nut-
zungsreserven erheblich. Bedeutende neue Potenziale ergeben sich durch Aufzo-
nungen und Umzonungen (vgl. Kapitel 3.1). Die Mobilisierung der Reserven in 
überbauten Bauzonen ist anspruchsvoll. Sie tragen kurz- und mittelfristig nur 
geringfügig zur Innenentwicklung bei und können voraussichtlich erst langfristig 
als Wohnraum genutzt werden. Deshalb liegt der Fokus der Lenkung der Sied-
lungsentwicklung nach innen bei den unüberbauten Bauzonen und bei der Schaf-
fung neuer Potenziale (Aufzonungen). 
Grosshöchstetten weist Nutzungsreserven in überbauten Bauzonen von rund 
13.7 ha auf (Stand Mai 2022). Auf der folgenden Karte sind die überbauten Nut-
zungsreserven abgebildet.  

ZPP Dorfkern 

Wohnzone W2 
Parzellen Nr. 858+533 

Kernzone 
Parzelle Nr. 176 

Mischzone 
Parzelle Nr. 1472+598 

Überbaute 
Nutzungsreserven in 
Grosshöchstetten 
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Nutzungsreserven in überbauten Bauzonen (Stand Mai 2022)1, Quelle: Kanton Bern 

3.2 Nutzungspotenziale 

Die Änderung der Nutzungsplanung (Umzonung / Aufzonungen) schafft langfristig 
neue Flächen für die Wohn- und Arbeitsnutzung. Um diese Potenzialflächen in 
einer Gemeinde zu ermitteln, sind einerseits die räumlichen Strategien und ande-
rerseits die vorhandenen Grundlagendaten Wohnungs- und Baubereich von Be-

 
1 Die aktualisierten unüberbauten Nutzungsreserven sind in der Abbildung S.14 zu finden. 

Einleitung 
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deutung. Im Sinne der Siedlungsentwicklung nach innen sind zusätzliche Nut-
zungspotenziale prioritär an zentralen, mit dem ÖV gut erschlossenen Lagen und 
unter Berücksichtigung der ortsbaulichen Gegebenheiten sinnvoll. 

Mögliche Gebiete für eine Aufzonung und Umzonung wurden im Rahmen des 
REK-Prozesses ermittelt und beurteilt. Im folgenden Abschnitt werden die Gebie-
te vorgestellt. Zur Identifikation der Gebiete wurden im REK verschiedenste Krite-
rien herangezogen. Ein Kriterium ist das Alter der Gebäude und der 
BewohnerInnen. Es zeigt auf, wo ein möglicher Generationenwechsel und sanie-
rungsbedürftige Gebäude zu erwarten sind. 

Zusätzlich zu den Kriterien im REK wurden nachfolgend auch Visualisierungen 
erstellt, welche eine weitere Beurteilung der Gebiete ermöglichen. Sie zeigen 
schematisch auf, welche maximale Ausnützung bei einer Aufzonung möglich ist. 
Dabei ist zu beachten, dass die Visualisierungen ein maximales Nutzungsmass auf 
der bisherigen Gebäudefläche darstellen (gelbe Volumen). Es sind auch Gebäude-
volumen mit geringerer Gebäudehöhe möglich. Die bestehenden Gebäude in den 
Aufzonungsgebieten dienen zur Orientierung. 

Umzonung 
Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 1.3 ha 

 

Raumnutzerdichte 175 bzw. 
35 

Anzahl Wohnungen - 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1981 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheit-
lich) 

1961-1980 

ÖV- Güteklasse D/E 

Massnahmen Innenentwicklung: 
Die Umzonung in eine Mischzone M3 
ermöglicht eine Erneuerung und 
Erweiterung der bestehenden Bau-
ten und die Erstellung von Neubau-
ten.  

 

Ermittlung 
Nutzungspotenziale 

Neuhauspark 
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Aufzonungen 
Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 0.8 ha 

 
 

Raumnutzerdichte 49 

Anzahl Wohnungen 17 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1980 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheitlich) 

1961-1980 

ÖV- Güteklasse C/D 

Massnahmen Innenentwicklung: 
Aufzonung von W2 zu W3 ermöglicht höhere 
Ausnutzung 

  

 
Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 0.5 

 

Raumnutzerdichte 60 

Anzahl Wohnungen 10 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1973 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheitlich) 

1919-1960 

ÖV- Güteklasse C 

Massnahmen Innenentwicklung: 
Aufzonung von W2 zu W3 ermöglicht höhere 
Ausnutzung  

  
 

Moosweg Süd 

Moosweg Nord 
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Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 0.45 ha 

 

Raumnutzerdichte 79 

Anzahl Wohnungen 9 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1971 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheitlich) 

1919-1960 

ÖV- Güteklasse C 

Massnahmen Innenentwicklung: 
Aufzonung von W2 zu W3 ermöglicht höhere 
Ausnutzung 

  

 
Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 0.65 ha 

 

Raumnutzerdichte 43 

Anzahl Wohnungen  11 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1966 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheitlich) 

1919-1960 

ÖV- Güteklasse C 

Massnahmen Innenentwicklung: 
Aufzonung von W2 zu W3 ermöglicht höhe-
re Ausnutzung 

  

Schrattenweg 

Flurweg 
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Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 0.3 ha 

 

Raumnutzerdichte 63 

Anzahl Wohnungen 5 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1972 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheitlich) 

1919-1960 

ÖV- Güteklasse C 

Massnahmen Innenentwicklung: 
Aufzonung von W2 zu Mischzone M3 ermög-
licht höhere Ausnutzung 

  

 
Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 0.8 ha 

 
 

Raumnutzerdichte 49 

Anzahl Wohnungen 38 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1983 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheitlich) 

1919-1960 

ÖV- Güteklasse D 

Massnahmen Innenentwicklung: 
Aufzonung von W2 zu W3 ermöglicht höhere 
Ausnutzung 

  

Sonnmattstrasse 

Hohgantweg 
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Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 0.6 ha 

 

Raumnutzerdichte 76 

Anzahl Wohnungen 11 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1970 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheitlich) 

Vor 1919 

ÖV- Güteklasse C 

Die Parzellen liegen im Kern der Gemeinde 
und verfügen über grosses Innenentwick-
lungspotenzial. Da die Parzellen im Ortsbild-
schutzgebiet liegen, muss der Nachweis für 
die Einpassung ins Orts- und Landschaftsbild 
erbracht werden. 
 

 

Viehmarktstrasse 
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Weitere geprüfte Gebiete ohne Aufzonung 
Gebietsbeschrieb 

 

Fläche 6.1 ha 

 

Raumnutzerdichte 48 

Anzahl Wohnungen 54 

Durchschnittsalter 
BewohnerInnen 
(Jahrgang) 

1972 

Gebäudealter 
(Periode, mehrheitlich) 

1961-1980 

ÖV- Güteklasse E 

Aufgrund der Lage am Hang würde eine Erhö-
hung des Nutzungsmasses eine Beeinträchtigung 
des Orts- und Landschaftsbilds bedeuten. Daher 
werden an diesem Standort keine Massnahmen 
zur Innenentwicklung umgesetzt. 
 

  

 

Nest 
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Einzonungen überbauter Gebiete 
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision und mit Hinblick auf eine weitere Entwick-
lung mit dem Schwerpunkt einer inneren Verdichtung wurden mehrere bebaute 
Flächen im oder am Rande des bestehenden Siedlungsgebiets identifiziert, die 
noch der Landwirtschaftszone angehören. Durch die Einzonung von solchen Flä-
chen kann die Grundlage für eine höhere Ausnutzung und somit für eine Verdich-
tung an gewünschter Stelle geschaffen werden. Die GrundeigentümerInnen der 
entsprechenden Parzellen wurden angefragt, ob sie an der Einzonung der beste-
henden Gebäude Interesse haben. 
In der folgenden Übersichtskarte sind die überbauten Flächen bezeichnet, in 
welchen eine Einzonung von der Grundeigentümerschaft begrüsst wird. 

 

Übersichtskarte Einzonung überbauter Flächen 

Punktuelle Verdichtung 
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3.3 Beurteilung und Aktivierung der 
Nutzungsreserven und -potenziale 

Dieses Kapitel fasst die Erhebungen zu Nutzungsreserven und -potenzialen zu-
sammen und bewertet diese im Hinblick auf das angestrebte Siedlungs- und Be-
völkerungswachstum. 

Nutzungsreserven 
Die Gemeinde hat mit 4.2 ha unüberbauten Wohn-, Misch- und Kernzonen im 
kommunalen Vergleich keine überdimensionierten Reserven. Mit der zeitnahen 
Überbauung der Bühlmatte als grösstes und bedeutendstes Gebiet, verbleiben 
nur noch kleinere unüberbaute Parzellen im Ortsteil Grosshöchstetten. In 
Schlosswil besteht mit der ZPP Dorfkern eine grössere unüberbaute Reserve. 
Unter der Annahme der entsprechenden Parameter in Kapitel 3.1, kann auf den 
unüberbauten Nutzungsreserven Wohnraum für rund 216 Einwohnerinnen und 
Einwohner geschaffen werden. 

Die Reserve in den überbauten Bauzonen beträgt 13.7 ha. Die optimale Ausnüt-
zung der Reserven auf überbauten Parzellen ist anspruchsvoll und trägt kurz- und 
mittelfristig nur geringfügig zur Innenentwicklung bei. Nur teilweise findet eine 
Verdichtung bei umfassenden Sanierungsarbeiten oder Ersatzneubauten statt. 
Deshalb wird auf eine Quantifizierung verzichtet. Der Fokus der Siedlungsentwick-
lung nach innen liegt bei den unüberbauten Bauzonen und bei Aufzonungen. 

Nutzungspotenziale 
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Merkmale zusammengefasst und 
bewertet. Die zusätzlichen BewohnerInnen zeigen, wie viel Personen nach der 
Aufzonung in den Gebieten wohnen können. Es handelt sich dabei um eine An-
näherung basierend auf den bestehenden und potenziellen Geschossflächen. Die 
Beurteilung erfolgt anhand der drei Faktoren in den Spalten 2-4. Bei der Aufzo-
nung sämtlicher Gebiete wird mittel- und langfristig Wohnraum für rund 90 Per-
sonen geschaffen. 

  

Einleitung 

Unüberbaute 
Nutzungsreserven WMK 

Überbaute 
Nutzungsreserven 

Quantifizierung  
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Nr. Gebiet  Raumplaneri-
sche Faktoren 

ÖV-
Erschliessung 

Erneuerungspo-
tenzial 

Zusätzliche 
BewohnerInnen 

Beurteilung 

1 Neuhauspark  + - x* x* hoch Priorität 

2 Moosweg 
Süd 

 ++ - + 21 hohe Priorität 

3 Moosweg 
Nord 

 ++ + + 11 hohe Priorität 

4 Schrattenweg  + + + 8 hohe Priorität 

5 Flurweg  + + ++ 7 hohe Priorität 

6 Sonnmatt-
strasse 

 ++ + ++ 4 hohe Priorität 

7 Hohgantweg  - - + 31 mittlere Priorität 

8 Viehmarktstrasse + ++ + 7 mittlere Priorität 

 Total     89  

Legende: 
�ƒ Raumplanerische Faktoren (Orts- und Landschaftsbild, Erschliessung, betroffene Inventare, Lage, Homogenität): sehr geeignet ++, 

geeignet +, weniger geeignet - 
�ƒ ÖV- Erschliessung: Güteklasse C +, Güteklasse < C - 
�ƒ Erneuerungspotenzial (möglicher Generationenwechsel, sanierungsbedürftige Bausubstanz): grosses Potenzial ++, mittleres Potenzial + 

*Bewertung und Berechnungen nicht möglich 

 

Fazit 
Die Gemeinde verfügt über ausreichend unüberbaute Nutzungsreserven, um das 
kurz- und mittelfristige moderate Bevölkerungswachstum aufzufangen. Da zwei 
grössere Reserven (ZPP Bühlmatte und Parzellen Nr. 858) in naher Zukunft über-
baut werden, entstehen zeitnah neue Wohnungen für zusätzliche Einwohnerin-
nen und Einwohner. Es verbleiben rund 3.7 ha unüberbaute Reserven, was 
Wohnraum für rund 180 Personen entspricht. 

Mit den Nutzungspotenzialen (Umzonungen und Aufzonungen) und dem Um-
strukturierungsgebiet Bahnhofareal soll insbesondere mittelfristig der Handlungs-
spielraum für zusätzliche Wohnungen gesichert werden. Die Aufzonungen bieten 
zusätzlichen Wohnraum für rund 90 Personen. Zudem bestehen auf den über-
bauten Nutzungsreserven (13.7 ha) weiteres Wohnraumpotenzial. 

Für die langfristige Entwicklung der Gemeinde sind die Gebiete im Siedlungsricht-
plan vorgesehen (vgl. Kap. 4.44.4). Gemäss dem Raumentwicklungskonzept han-
delt es sich bei den beiden Bauernhofzonen innerhalb des Siedlungsgebiets um 
geeignete Einzonungsgebiete. Damit sie in einer späteren Planungsetappe oder in 
einer zukünftigen Revision der Ortsplanung behandelt werden können, verab-
schiedet der Gemeinderat den behördenverbindlichen Siedlungsrichtplan.  

Kurzfristige 
Siedlungsentwicklung 

Mittelfristige 
Siedlungsentwicklung 

Langfristige 
Siedlungsentwicklung 
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4. Revision der Planungsinstrumente 
Dank der Revision der Ortsplanung können die Instrumente der Nutzungsplanung 
von Grosshöchstetten und Schlosswil zusammengeführt und an die heutigen 
Bedürfnisse und gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. 

4.1 Baureglement 

Das Baureglement ist Teil der baurechtlichen Grundordnung und enthält die 
allgemeinen Bauvorschriften, baupolizeilichen Masse, Gestaltungsanforderungen 
und Nutzungsbeschränkungen der Gemeinde. Damit kann die Gemeinde als Pla-
nungsbehörde das Bauen im Ort von der Planung bis zum Vollzug sicherstellen. 
Das Baureglement ist grundeigentümerverbindlich. 

Das zusammengeführte Reglement richtet sich nach dem Musterbaureglement 
des Kantons. Dadurch sollen die Vorschriften mit anderen Gemeinden vergleich-
barer sein und ein effizienter Einsatz für Dritte möglich gemacht werden. Der 
Aufbau folgt der Reihenfolge der raumplanerischen Grundsätze: 
(1) Wo darf was (Nutzung), 
(2) wie und in welchem Mass (Baupolizeivorschriften) und  
(3) unter welchen Bedingungen (Gestaltungsvorschriften bzw. Baubeschränkun-
gen) gebaut werden. 

Die bisherigen Baureglemente von Schlosswil und Grosshöchstetten werden 
zusammengeführt und vollständig überarbeitet. Mit schlanken, flexiblen und 
klaren Vorschriften soll qualitatives Bauen ermöglicht und gewährleistet werden. 
Zudem werden Inhalte, welche nur übergeordnetes Recht wiederholen oder 
darauf verweisen, gestrichen bzw. in die Kommentarspalte aufgenommen. 

Die Zusammenführung der Baureglemente hat Auswirkungen auf die Reihenfolge 
der Artikel und Bestimmungen. Insbesondere beim bisherigen Reglement von 
Grosshöchstetten, welches nicht wie das Musterbaureglement aufgebaut ist, gibt 
es viele Änderungen bezüglich Artikelreihenfolge und �tnummerierung. 
Die wesentlichen Änderungen sind in der folgenden Tabelle ersichtlich. 

Artikel Inhalt Bemerkung 

211 Art der Nutzung: Mischzo-
ne M2 
 

Die bisherige Mischzone M aus dem BauR Schlosswil heisst neu Mischzone M2. Der Hinweis wurde 
aus dem Musterbaureglement ergänzt. 

211 Art der Nutzung: Mischzo-
nen M3 

Die bisherige Wohn-/Gewerbezone WG3 von Grosshöchstetten heisst neu Mischzone M3. Im BauR 
Grosshöchstetten wurden Dienstleistungsbetriebe bis anhin nicht in der gemischten Zone (Art. 34) 
erwähnt (im vgl. zur Kernzone). 

211, 2 Art der Nutzung: Lärm �•�µ�u���^���Z�µ�š�Ì���À�}�Œ���º�����Œ�u���•�•�]�P���u���>���Œ�u���•�]�v�����(�º�Œ���o���Œ�u���u�‰�.�v���o�]���Z�����E�µ�š�Ì�µ�v�P��n in den festgelegten 
Bereichen geeignete Massnahmen zu treffen und im Baubewilligungs-verfahren nachzuweisen. Die 
Gebiete sind im Zonenplan Siedlung dargestellt (Schallpegeldifferenz, vgl. Kap. 4.2.10) 

212 Mass der Nutzung: Ver-
zicht auf Gebäudebreite 

Da die Gebäudelänge und die zulässigen Grenzabstände die möglichen Gebäudedimensionen 
bereits genügend regeln werden keine Vorgaben zur Gebäudebreite festgelegt. 

Einleitung 

Einleitung 

Systematik und Aufbau 

Änderungen 

Synoptische Darstellung 
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Artikel Inhalt Bemerkung 

212 Mass der Nutzung: Zu-
sammenführung Baureg-
lemente 

Im Sinne der Innenentwicklung wird bei der Zusammenführung der Baureglemente je-weils das 
höhere Nutzungsmass festgelegt. So gilt beispielsweise bei der Wohnzone W2 und der W2H neu 
eine FHtr von 7 m (vorher 6.5 m). Dies ermöglicht eine höhere Ausnutzung. 

212 Mass der Nutzung: Dach-
neigung 

Neu wird es neben der FHtr eine maximale Dachneigung (40°) geben. Dies regelt dann automatisch, 
wie hoch ein Gebäude auf der Giebelseite maximal sein kann. Dann braucht man nicht noch ein 
Mass in Meter (Gesamthöhe oder Fassadenhöhe giebelseitig) festzulegen, dass dann je nach Hang-
lage, an der ein Gebäude steht, sehr einschneidend sein kann (vgl. Art. 414 Dachgestaltung) 

212 Nutzungsmass Wohnzone 
W3 4) 

Bei Hauptgebäuden in der Wohnzone W3 kann unter gewissen Voraussetzungen ein zusätzliches 
Vollgeschoss erstellt werden (Art. 212 Abs. 1 Wohnzone W34) ). Damit werden Aufstockungen bei 
Gebäuden, welche den Grenzabstand nicht einhalten, ermöglicht und die sanfte Siedlungsentwick-
lung nach innen gefördert. 

212h Geschosse: Kniestockhöhe Das Mass für die Kniestockhöhe von max. 1.7 m wurde vom BauR Grosshöchstetten übernommen. 
Im Ortsbildschutzgebiet gilt maximal 1.5 m. Schlosswil hatte bisher 1.2 m. Eine hohe Kniestockhöhe 
hat zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten zur Folge. Im Sinne der Innenentwicklung ist dies zu begrüs-
sen. 

212h Geschoss: Attikageschoss Attikageschoss: Die Formulierung für das Attikageschoss wurde vom BR Grosshöchstetten über-
nommen und durch die aktuellsten Weisungen vom AGR ergänzt. Neu darf die Fläche des Attikage-
schosses maximal 80 Prozent des darunterliegenden Vollgeschosses betragen. Damit wird ein 
ortsbildverträgliche Umsetzung sichergestellt. 

241 Umstrukturierungsgebiete Damit in den Gebieten Bahnhofareal, ZPP Dorfkern, ZöN 4 Sportanlage/Turnhalle und ZöN 2 Rosig-
Schulhaus keine Nutzungsanpassungen vorgenommen werden müssen, welche der Planbeständig-
keit unterliegen, werden sie als Umstrukturierungsgebiete festgelegt. Für diese Flächen gelten 
weiterhin die Bestimmungen der baurechtlichen Grundordnung von 2006 (Grosshöchstetten) und 
2011 (Schlosswil); vgl. Anhang A2 

424, 1 Dachgestaltung: Dachnei-
gung 

Die minimale Dachneigung von 20° wird aufgehoben, um den Handlungsspielraum bei der Dachge-
staltung zu erweitern. (vgl. baupolizeiliche Masse Art. 212) 

424, 3 Dachgestaltung: Flachdach Das Flachdachverbot für den Ortsteil Schlosswil wird aufgehoben, da es bereits mehrere Gebäude 
mit Flachdächer in Schlosswil gibt. Zudem tragen Bauten mit Flachdach mit hoher ortsbaulicher 
Qualität zum Erhalt des Ortsbilds bei. 

424, 7  Dachgestaltung: Dachauf-
bauten, Dacheinschnitte 
und Dachflächenfenster 

Die Gesamtbreite für Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachflächenfenster wird erhöht und 
sorgt so für mehr gestalterische Freiheiten. 
Im Ortsteil Grosshöchstetten dürfen neu Dachaufbauten und dgl. mit keinem Teil näher als 0.6 m an 
die Trauflinie zu liegen kommen (bisher nur First- und Gratlinie). 

424, 8 Dachgestaltung: Firstober-
lichter 

Die Flächen von Firstoberlichter im Ortsteil Schlosswil waren bis anhin bis max. 30% der Dachfläche 
zulässig. Neu sind Firstoberlichter auch in Grosshöchstetten zulässig. Zum Schutz des Ortsbilds wird 
die max. Fläche auf 10 % reduziert. 

415, 1  Aussenraumgestaltung: 
Schottergärten 

Zur Vermeidung von Schottergärten in der Gemeinde wurde der Hinweis angepasst. Schottergärten 
sind aus ökologischer, klimatischer und raumplanerischer Sicht zu verhindern. Gegenüber Schotter-
gärten (oft mit Vlies) sind Ruderalflächen (mit Steinhaufen) wichtig für die ökologische Vielfalt und 
in der Gemeinde erwünscht. 

421, 1 Fachberatung zu Gestal-
tungsfragen 

Zur Sicherung der baulichen Qualität in der Gemeinde werden in bestimmten Fällen Fachpersonen 
zur Beratung beigezogen. Im Art. 421 Abs. 2 sind die Voraussetzung für eine Fach-beratung defi-
niert. 

421, 3 Qualitätssichernde Verfah-
ren 

Mit diesem Artikel hat die Bau-kommission die Möglichkeit bei Bauprojekten mit erheblichen Aus-
wirkungen auf Orts- und Landschaftsbild ein qualitätssicherndes Verfahren einzufordern und damit 
die Ein-passung in Ortsbild sicherzustellen. 
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Artikel Inhalt Bemerkung 

431 Ökologischer Ausgleich im 
Siedlungsgebiet 

Zur Förderung der Ökologie werden neue Bestimmungen ergänzt. Die Bestimmungen wurden vom 
Musterbaureglement übernommen. 

521, 1 Baudenkmäler Das Bauinventar vom Ortsteil Grosshöchstetten wird neu nicht mehr grundeigentümer-verbindlich 
im Zonenplan und Baureglement festgelegt. Neu ist es behördenverbindlich. Dies ermöglicht eine 
einfachere und flexiblere Handhabung bei Änderungen des Bauinventars (vgl. Kapitel 4.2.9). 

523 Einzelbäume, Baumreihen, 
Obst-gärten 

Aufgrund der übergeordneten Bestimmungen wurden die Vorschriften zum Erhalt und Schutz der 
Einzelbäume, Baumreihen und Hochstammobstbäume angepasst. Neue wird unterschieden zwi-
schen ökologischen und landschaftsästhetischen Objekten. 

531 Landschaftsschutzgebiete Um Velorouten (gemäss Richtplan Fuss- und Velowegnetz) im Landschaftsschutzgebiet zu ermögli-
chen wird der Artikel 531 ergänzt. Mit Abs. 4 wird die Integration ins Landschaftsbild gewährleistet. 

602, 3 Zuständigkeiten Die Summe zur Erteilung von kleinen Baubewilligungen wird von 20'000 auf 100'000 CHF erhöht, so 
dass z.B. Wärmepumpen und Heizungsersatz vereinfacht bewilligt werden können. 
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4.2 Zonenplan Siedlung 

Der Zonenplan teilt das gesamte Gemeindegebiet in verschiedene Zonen ein. Er 
ist grundeigentümerverbindlich und parzellenscharf. Die Revision der Ortspla-
nung ermöglicht, den Zonenplan grundsätzlich zu überprüfen und wo nötig An-
passungen vorzunehmen. Im folgenden Kapitel werden die bedeutendsten 
Zonenplanänderungen dargestellt und erläutert. Die Anpassungen basieren 
mehrheitlich auf den Herleitungen im Raumentwicklungskonzept. 

4.2.1 Einzonung Zone für Sport und Freizeit 

Nachfolgend werden die Einzonungen dokumentiert und begründet. Bei der 
Einzonung handelt es sich um die Zuweisung einer Fläche einer Landwirtschafts-
zone zu einer Bauzone. Im Kapitel 3.2 wurde die Herleitung und Bedeutung der 
Einzonung von überbauten Flächen erläutert. 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Landwirtschaftszone  Zone für Sport- und Freizeitanlagen ZSF 

  
Begründung 
Auf der Parzelle 383 befindet sich die Sportanlage Arniacher mit einem Fussballfeld. Die restliche 
Fläche im Norden der Sportanlage ist nicht ausreichend für ein weiteres Fussballfeld. Mit einer 
geringfügigen Erweiterung der ZSF im Norden soll die Möglichkeit geschaffen werden, zu einem 
späteren Zeitpunkt ein zweites Fussballfeld erstellen zu können. Die Realisierung untersteht der 
Zustimmung des kreditrechtlichen Organs. 
Ein weiteres Trainingsfeld befindet sich auf dem Thalibühl, welches durch den Bau eines 
Pumptracks verkleinert wurde. Der Wunsch nach einem zweiten Trainingsfeld auf dem Arniacher 
wird durch die Gemeinde seit längerer Zeit unterstützt. 
Es wird eine Fläche von 291 m2 eingezont. Im vorliegenden Fall wird weniger als 300 m2 Kultur-
fläche beansprucht und somit muss keine Kompensation der Fruchtfolgeflächen nach Art. 11b 
Abs.2 BauV vorgenommen werden. Die Restfläche am nördlichen Rand der ZSF Arniacher bleibt 
weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftbar. 
Die flächensparende Anordnung von Bauten und Anlagen wird qualitativ sichergestellt (vgl. Art. 
222 im Baureglement). 
 
Interessenabwägung 
Der Bedarf nach einem zusätzlichen Fussballplatz, welche die Richtlinien des SFV einhalten, ist 
seit Jahren sehr gross. Auf der ZSF Arniacher besteht bereits ein Platz sowie die dazugehörige 
Infrastruktur / Erschliessung. Das geplante Spielfeld hält die minimal erforderlichen Masse 
gemäss SFV ein (90x57.6m), so dass nur eine geringe Beanspruchung von Kulturland erforderlich 
ist. Mit der Erweiterung der ZSF und dem Bau kann die Sportnutzung im Arniacher konzentriert 
werden und die unüberbaute Fläche optimal und flächensparend genutzt werden. 
Auf dem Gemeindegebiet bestehen keine geeigneten alternativen Standorte für einen neuen 
Fussballplatz. Die ZSF Arniacher verfügt über keine Baulandreserven. Auch auf weiteren gemein-
deeigenen Parzellen und ZöN gibt es keine verfügbaren Flächen. Sämtliche weiteren geprüften 
Standorte hätten eine grosse Beanspruchung von Kulturland zur Folge. 

Einleitung 

Einleitung 

Erweiterung ZSF Arniacher 
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ÖV- Güteklasse E 

Erschliessung Vorhanden 

Kulturland / Fruchtfol-
geflächen 

Es werden Fruchtfolgeflächen und Kulturland im Umfang von 291 m2 
beansprucht. 

 
Naturgefahren Keine betroffen 

Schutzgebiete und 
Inventare 

Keine betroffen 
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4.2.2 Einzonung überbauter Gebiete 

Die Einzonung bereits überbauter Gebiete, die an eine Bauzone angrenzen ist 
eine Massnahme im Sinne der Siedlungsentwicklung nach innen, die in dieser 
Ortsplanung vorgenommen wird. Als überbaut gelten für diesen Zweck Bereiche, 
wo Bauten und Anlagen oder befestigte Flächen bestehen. Es werden nur die 
überbauten Teile der betreffenden Parzellen eingezont. 

Bei den Einzonungen überbauter Gebiete handelt es sich um Neueinzonungen 
aus der Landwirtschaftszone in Bauzone. Gemäss den Rückmeldungen aus der 
Umfrage der Gemeinde befürworten die Grundeigentümerschaften die Einzo-
nungen. Diese werden im Folgenden hinsichtlich der Erfüllung kantonaler Vorga-
ben (u.a. gemäss der Arbeitshilfe Umgang mit Kulturland (AGR, 2023) beurteilt. 
Weil die Flächen bereits bebaut sind und die Einzonung aus den oben genannten 
Gründen wünschenswert ist, werden diese Neueinzonungen nicht vom Bauland-
kontigent der Gemeinde abgezogen. 

Von der Einzonung betroffene landwirtschaftliche Flächen befinden sich in unmit-
telbarer Nähe von Bauten und Anlagen. Ohne ihren Einbezug kann eine Einzo-
nung nicht vorgenommen werden, da die Grenzabstände andernfalls nicht 
eingehalten werden können. 

Im Vordergrund steht die Sicherung des Erhalts von bestehenden Bauten. Die von 
einer Einzonung betroffenen landwirtschaftlichen Flächen dienen dazu, den not-
wendigen Abstand dieser bestehenden Bauten zur neuen Zonengrenze sicherzu-
stellen. Grundsätzlich sind die Flächen aufgrund der Neueinzonung in Zukunft 
besser nutzbar. Die Flächen bleiben trotz Einzonung landwirtschaftlich nutzbar 
wie bis anhin. 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Landwirtschaftszone  Wohnzone W2  

  
Begründung 
Die bezeichnete Fläche ist überbaut und grenzt an das Siedlungsgebiet. Mit der Einzonung wird 
der Grundeigentümerschaft eine bessere Grundlage für Erweiterungen, Umnutzungen und 
Verdichtungen ermöglicht.  
Da es sich um eine Einzonung einer Landwirtschafts- in eine Bauzone handelt, fällt ein Pla-
nungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Reglement über die Mehr-
wertabgabe. 
 

ÖV- Güteklasse - 

Erschliessung Vorhanden 

Zweck 

Beurteilung 

Standortnachweis 

Optimale Nutzung 

Einzonung überbaute 
Fläche Parz. Nr. 454 
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Kulturland / Fruchtfol-
geflächen 

 Es wird Kulturland im Umfang von 213 m2 und Fruchtfolgefläche im 
Umfang von 92 m2 beansprucht. 

 

Naturgefahren Keine betroffen 

Schutzgebiete und 
Inventare 

Keine betroffen 

 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Landwirtschaftszone  Wohnzone Hang WH2 

  
Begründung 
Die bezeichnete Fläche ist überbaut und grenzt an das Siedlungsgebiet. Mit der Einzonung wird 
der Grundeigentümerschaft eine bessere Grundlage für Erweiterungen, Umnutzungen und 
Verdichtungen ermöglicht. 
Da es sich um eine Einzonung einer Landwirtschafts- in eine Bauzone handelt, fällt ein Pla-
nungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Reglement über die Mehr-
wertabgabe. 

ÖV- Güteklasse - 

Erschliessung Vorhanden 

Kulturland / Fruchtfol-
geflächen 

Keine betroffen 

Naturgefahren Keine betroffen 

Schutzgebiete und 
Inventare 

�ƒ Das kommunale Schutzgebiet wurde angepasst und verläuft neu 
entlang der Bauzone. 

�ƒ Der Obstgarten wurde geprüft und gemäss heutigem Zustand im 
Schutzzonenplan festgelegt. 

 

Einzonung überbaute 
Fläche Parz. Nr. 310 
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Alter Zustand Neuer Zustand 

Landwirtschaftszone  Mischzone M3 

  
Begründung 
Die bezeichnete Fläche ist überbaut und grenzt an das Siedlungsgebiet. Mit der Einzonung wird 
der Grundeigentümerschaft eine bessere Grundlage für Erweiterungen, Umnutzungen und 
Verdichtungen ermöglicht. 
Da es sich um eine Einzonung einer Landwirtschafts- in eine Bauzone handelt, fällt ein Pla-
nungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Reglement über die Mehr-
wertabgabe. 

ÖV- Güteklasse - 

Erschliessung Vorhanden 

Kulturland / Fruchtfol-
geflächen 

Es wird Kulturland im Umfang von 95 m2 beansprucht. 

 

Naturgefahren Keine betroffen 

Schutzgebiete und 
Inventare 

Das kommunale Schutzgebiet wurde angepasst und verläuft neu 
entlang der Bauzone. 

Lärm Die geltenden Grenzwerte (Planungswert; ES III) können auf der 
Parzellengrenze am Tag und in der Nacht nicht eingehalten werden. 
Gemäss Lärmgutachten (B+S AG, 2025) kann in einem Abstand von 14 
m kann ohne Massnahmen gebaut werden. Wird ein Baukörper im 
Grenzabstand zur Biglenstrasse erstellt, müssen mindestens an der zur 
Strasse hingewandten Fassade Massnahmen getroffen werden (vgl. 
Bereich Schallpegeldifferenz Zonenplan Siedlung). 

 

Einzonung überbaute 
Fläche Parz. Nr. 342 
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Alter Zustand Neuer Zustand 

Bauernhofzone  Wohnzone W2 

  

Begründung 
Die bezeichnete Fläche ist überbaut und grenzt an das Siedlungsgebiet. Mit der Einzonung wird 
der Grundeigentümerschaft eine bessere Grundlage für Erweiterungen, Umnutzungen und 
Verdichtungen ermöglicht. 
Da es sich um eine Einzonung einer Landwirtschafts- in eine Bauzone handelt, fällt ein Pla-
nungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Reglement über die Mehr-
wertabgabe. 

ÖV- Güteklasse C / D 

Erschliessung Vorhanden 

Kulturland / Fruchtfol-
geflächen 

Es wird Kulturland im Umfang von 288 m2 und Fruchtfolgefläche im 
Umfang von 228 m2 beansprucht. 

 

Naturgefahren Keine betroffen 

Schutzgebiete und 
Inventare 

Die Prüfung des Landschaftsinventars ergab, dass der bezeichnete 
Obstgarten auf der Parzelle Nr. 420 nicht mehr existiert. Daher wurde 
er nicht in den neuen Schutzzonenplan aufgenommen. 

Lärm Die geltenden Grenzwerte (Planungswert; ES II) können auf der Parzel-
lengrenze sowohl tags wie nachts eingehalten werden. Mit dem 
geltenden Grenzabstand von Abstand von 4 m auf der Ostseite der 
Parzellen kann ohne Massnahmen gebaut werden. 

 

 

Einzonung überbaute 
Fläche Parz. Nr. 420 und 
Nr. 1191 
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Alter Zustand Neuer Zustand 

Landwirtschaftszone  Wohnzone W2 Nest 

  
Begründung 
Die bezeichnete Fläche ist überbaut und grenzt an das Siedlungsgebiet. Mit der Einzonung wird 
der Grundeigentümerschaft eine bessere Grundlage für Erweiterungen, Umnutzungen und 
Verdichtungen ermöglicht. 
Da es sich um eine Einzonung einer Landwirtschafts- in eine Bauzone handelt, fällt ein Pla-
nungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Reglement über die Mehr-
wertabgabe. 

ÖV- Güteklasse E 

Erschliessung Vorhanden 

Kulturland / Fruchtfol-
geflächen 

Keine betroffen 

Naturgefahren Keine betroffen 

Schutzgebiete und 
Inventare 

Die bezeichnete Fläche liegt im Ortsbildschutzperimeter. Die beste-
henden Gebäude sind erhaltens- bzw. schützenswerte Objekte. 

Lärm Die geltenden Grenzwerte (Planungswert; ES III) können am Tag und 
in der Nacht auf der Parzelle nicht eingehalten werden. Gemäss 
Lärmgutachten (B+S AG, 2025) müssen mindestens an der Frontfassa-
de Massnahmen getroffen werden (vgl. Bereich Schallpegeldifferenz 
Zonenplan Siedlung). 

 

 

Einzonung überbaute 
Fläche Parz. Nr. 100 
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4.2.3 Weilerzone 

Die Raumplanungsverordnung (RPV) stellt mit Art. 33 den Kantonen und Gemein-
den ein planerisches Mittel zur Verfügung, welches erweiterte Baumöglichkeiten 
ausserhalb der ordentlichen Bauzonen erlauben soll. Weilerzonen nach Art. 33 
RPV sind beschränkte Bauzonen, welche eine gegenüber Art. 24ff RPG grosszügi-
gere Nutzung der bestehenden Gebäude zulassen. Mit der Weilerzone werden 
folgende Ziele verfolgt: 

�ƒ Zulassen einer grosszügigeren Nutzung in den bestehenden Gebäuden, als dies 
in der Landwirtschaftszone nach Art. 24ff RPG möglich ist. 

�ƒ Erhalten der traditionellen Siedlungsstruktur sowie der wertvollen Baugruppen. 
Die charakteristischen Aussenräume sowie prägenden Einzelobjekte sollen mit-
einbezogen werden. 

Weiler sind strukturell klar als traditionelle geschlossene Baugruppe von mindes-
tens 5 ganzjährig bewohnten Gebäuden erkennbar. Anrechenbar sind alle ganz-
jährig bewohnten Gebäude, welche bis zu einem bestimmten maximalen Abstand 
auseinander liegen. Es wird unterschieden zwischen grössere nicht landwirt-
schaftliche Weiler, kleinere gemischte Weiler und landwirtschaftliche Weiler. 

Objektive und nachvollziehbare Kriterien stellen sicher, dass die Gemeinden Wei-
lerzonen sinnvoll abgrenzen. Die Grundlage dazu bildet das Massnahmenblatt 
A_03 des Kantonalen Richtplans. 

a) Der Weiler hat einen traditionellen geschlossenen Siedlungsansatz. D.h. min-
destens fünf ganzjährig bewohnte, nichtlandwirtschaftliche oder nicht mehr 
landwirtschaftlich genutzte Gebäude. 

b) Jede Baute ist Teil des Siedlungsansatzes; in der Regel liegen sie maximal 30 
Meter voneinander entfernt. 

c) Zwischen dem Weiler und der nächstgelegenen Bauzone hat es eine klare 
Zäsur: Unüberbautes Gebiet von einigen 100 Metern �t gemessen zwischen 
der Bauzone und dem nächstgelegenen bewohnten Gebäude des Weilers. 

d) Die Weilerzone umfasst grundsätzlich das überbaute Gebiet: Werden die zum 
traditionellen Erscheinungsbild gehörenden Aussenräume ebenfalls in die 
Weilerzone einbezogen, erhalten diese den ihnen gebührenden Schutz. 

e) Die Erschliessung mit Strassen, Trink-, Brauch- und Löschwasser sowie die 
Entsorgung des Abwassers ist weitgehend vorhanden. Die Erschliessung ist bei 
allen geplanten Weilerzonen bereits weitgehend vorhanden. 

 

Einleitung 

Typologie 

Kriterien Weilerzone 
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Das Gebiet Sagi soll neu einer Weilerzone zugeteilt werden. 

 

Ausschnitt Zonenplan Siedlung 

Die Vorschriften zu den Weilerzonen werden im Baureglement in Anlehnung an 
das Musterbaureglement des Kantons Bern aufgenommen und weisen die fol-
genden Inhalte auf: 

�ƒ Die Weilerzone dient der Erhaltung der traditionell entstandenen Siedlungs-
struktur und der massvollen Nutzung der bestehenden Bauvolumen.  

�ƒ Die nachstehenden Regelungen vorbehalten gelten die Vorschriften über die 
Landwirtschaftszone. Es gelten die Vorschriften der ES III.  

�ƒ Zugelassen sind Wohnnutzungen sowie mässig störende Gewerbe- und Dienst-
leistungen.  

�ƒ Bestehende Gebäudevolumen können vollständig umgenutzt und ausgebaut 
werden. Sofern innerhalb des Volumens keine geeigneten Raumreserven vor-
handen sind, sind einmalige Erweiterungen im Umfang von max. 30 % der Ge-
schossfläche oberirdisch zulässig.  

�ƒ Neue Klein- und Anbauten sind gestattet, sofern sie sich dem Hauptgebäude 
unterordnen.  

�ƒ Abbruch und Wiederaufbau sind zulässig.  
�ƒ Umnutzungen dürfen keine landwirtschaftlichen Ersatzbauten zur Folge haben.  
�ƒ Das traditionelle Erscheinungsbild der Bauten und der ortsprägende Charakter 

der Aussenräume sind zu wahren.  
�ƒ Bei Bauvorhaben und bei der Umgestaltung von Aussenräumen wird eine Vor-

anfrage bei der Gemeinde empfohlen. Die Baubehörde kann die Fachberatung 
beiziehen.  

Gemäss den Hinweisen im Musterbaureglement hat die Nutzung des bestehen-
den Volumens aufgrund des Zwecks der Weilerzone auf jeden Fall Priorität und 
auch bei Erweiterungen ist das bestehende Erscheinungsbild zu wahren; Bei Bau-
ernhäusern, insbesondere bei solchen mit grossem Volumen, dürfte eine Erweite-
rung daher in der Regel ausgeschlossen sein. 

 

Umsetzung im 
Baureglement 
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4.2.4 Umzonung 

Nachfolgend werden die Umzonungen dokumentiert und begründet. Bei der 
Umzonung handelt es sich um die Änderung der Nutzungsart eines Gebiets. Die 
Herleitung und Bedeutung des Gebiet Neuhauspark ist im Kapitel 3.2 erläutert. 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Dienstleistungszone Mischzone M3 

  
Begründung 
Die Parzellen Nr. 55, 884 und 1066 liegen gemäss dem bisherigen Zonenplan Grosshöchstetten 
in der Dienstleistungszone DL. Die Nutzungsvorschriften der DL-Zone lassen keine neuen Haupt-
gebäude zu (aGBR Art. 36 Abs. 2). Im Sinne der Innenentwicklung soll eine bauliche Entwicklung 
des Gebiets ermöglicht werden. Mit der Umzonung in eine Mischzone M3 werden die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die die Erneuerungs- und Erweiterungsabsichten der Grundei-
gentümerschaft geschaffen. Da es sich um eine Umzonung von einer Arbeitszone in eine 
Mischzone handelt, fällt ein Planungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem 
Reglement über die Mehrwertabgabe. 
Die Parzellen umfassen eine Fläche von ca. 1.2 ha, davon sind rund 0.2 ha unüberbaute Flächen 
(vgl. pink schraffierte Flächen). Für diese Flächen wird Wohnbaulandbedarf beansprucht (gemäss 
MA A_01 kant. Richtplan). 
Interessenabwägung 
�ƒ Das Gebiet Neuhauspark bietet ein wichtiges Potenzial für die mittelfristige Siedlungsentwick-

lung in Grosshöchstetten (vgl. REK 2023). Es liegt im Siedlungsgebiet und ist bereits mehrheit-
lich überbaut. 

�ƒ Die Gemeinde verfügt über einen (tatsächlichen) Wohnbaulandbedarf von rund 3.6 ha (vgl. 
Kap. 1.4.1). Die Beanspruchung von 0.2 ha Wohnbaulandbedarf ist vereinbar mit dem kanto-
nalen Richtplan (MA A_01).  

�ƒ Das Gebiet ist erschlossen und liegt mehrheitlich in der ÖV-Güteklasse E. Der südliche Teil der 
Parzelle 55 befindet sich in der ÖV-Güteklasse D. Die Bernstrasse ist als Hauptverbindung im 
kantonalen Sachplan Velo bezeichnet und stellt damit eine hervorragende Veloerschliessung 
dar. 

�ƒ Für einen haushälterischen Umgang mit dem Boden wird für die unüberbauten Flächen im 
Baureglement eine minimale Nutzungsdichte von 0.55 GFZo festgelegt. Im Zonenplan sind die 
Gebiete mit «besonders hohe Nutzungsdichte» bezeichnet.  

ÖV- Güteklasse D/E 

Erschliessung Vorhanden 

Kulturland / Fruchtfol-
geflächen 

Keine betroffen 

Naturgefahren Keine betroffen 

Schutzgebiete und 
Inventare 

Keine betroffen 

Einleitung 

Neuhauspark 
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Wohnbaulandbedarf �ƒ Auf der Parzelle 884 wird Wohnbaulandbedarf im Umfang von 850 
m2 beansprucht. 

�ƒ Auf der Parzelle 55 wird Wohnbaulandbedarf im Umfang von 1200 
m2 beansprucht. 

 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Kernzone Zone für öffentliche Nutzung P (grau) 

  
Begründung 
Die Parzelle Nr. 378 ist im Eigentum der Gemeinde. Im Rahmen der Liegenschafts- und Schul-
raumplanung (LSP) hat der Gemeinderat entschieden, dass die Gemeindeverwaltung langfristig 
am Standort an der Kramgasse bleiben wird. Der Raumbedarf der Verwaltung und Evaluierung 
von Alternativstandorten erfolgte im Bericht von 2023. Das Fazit der Standortanalyse für die 
Gemeindeverwaltung ist: «Der bestehende Standort an der Kramgasse 3 hat sich bewährt. Im 
Moment ist dank der Erweiterung der Büroräumlichkeiten 2018/19 der Bedarf für die Verwal-
tung einigermassen gedeckt. Zur Deckung eines allfälligen erhöhten Raumbedarfs der Verwal-
tung steht innerhalb des bestehenden Gebäudekomplexes grundsätzlich genügend Volumen zur 
Verfügung. Eine Erweiterung der Räumlichkeiten soll mit der Gesamtsanierung der Liegenschaft 
einhergehen. Wann diese geschieht, kann heute nicht vorhergesagt werden.» 
Da die Verwaltung an einem Standort konzentriert wird, spielt das Gemeindehaus in Schlosswil 
(Parzelle Nr. 263) für die Gemeinde nur noch eine untergeordnete Rolle (v.a. Gemeindesaal) und 
wird deshalb in eine Mischzone umgezont (vgl. Ehemalige Gemeindeverwaltung Schlosswil). 

Die baupolizeilichen Masse der Kernzone schränken mögliche langfristige Entwicklung im Stand-
ort ein (z.B. Gebäudelänge max. 35m). Mit einer Umzonung in eine Zone für öffentliche Nutzung 
ZÖN hat die Gemeinde mehr Handlungsspielraum für Erweiterungen und Neubauten.  
Die Parzelle Nr. 378 liegt im Ortsbildschutzgebiet. Eine sorgfältige Einpassung ins Ortsbild sowie 
der Einbezug der kantonalen Fachstellen ist gewährleistet. 
 

ÖV- Güteklasse D 

Erschliessung Vorhanden 

Kulturland / Fruchtfol-
geflächen 

Keine betroffen 

Naturgefahren Keine betroffen 

Schutzgebiete und 
Inventare 

Ortsbildschutzgebiet, erhaltenswertes Objekt 

Gemeindeverwaltung 
Kramgasse 
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Alter Zustand Neuer Zustand 

Zonen für öffentliche Nutzungen ZÖN Mischzone M2 

  
Begründung 
Auf der Parzelle befindet sich das ehemalige Gemeindeverwaltungsgebäude von Schlosswil. Seit 
der Fusion wird nur noch der Gemeindesaal im Untergeschoss für öffentliche Zwecke genutzt.  
Dieser wird rege gebraucht und soll langfristig erhalten bleiben. Im Rest des Gebäudes sind 
Wohnungen. Die Gemeinde ist Eigentümerin der Parzelle. 
Mit der Umzonung in eine Mischzone wird der Handlungsspielraum für Erweiterungen oder 
Umbauten vergrössert. Für die Nutzung des Saals entsteht durch die Umzonung keine Nutzungs-
einschränkungen. 
Da es sich um eine Umzonung von einer ZÖN in eine Mischzone handelt, fällt ein Planungsmehr-
wert an. Die Höhe der Abgabe richtet sich nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe. 

  

Ehemalige 
Gemeindeverwaltung 
Schlosswil 
Parz. Nr. 263 
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4.2.5 Aufzonung 

Nachfolgend werden die Aufzonungen dokumentiert und begründet. Bei der 
Aufzonung handelt es sich um die Erhöhung des geltenden Nutzungsmasses. Die 
Herleitung und Bedeutung der Gebiete für die Siedlungsentwicklung nach innen 
wurden im Kapitel 3.2 erläutert. 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Wohnzone W2 Wohnzone W3 (rot) 

  
Begründung 
Das Gebiet am Moosweg und Mirchelweg lag bisher in der Wohnzone W2 und grenzt im Norden 
und Süden an Wohn- und Mischzonen mit höherer Nutzungsmasse. Eine Erhöhung der Nut-
zungsmasse (+ 1 Geschoss) ist ortsbildverträglich und leistet einen Beitrag zur Innenverdichtung. 
Da es sich um eine Aufzonung handelt, fällt ein Planungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe 
richtet sich nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe. 

 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Wohnzone W2 Wohnzone W3 (rot) 

  

Begründung 
Das Gebiet am Moosweg wird von einer Wohnzone W2 in eine Wohnzone W3 überführt. Die 
Fläche liegt an der unteren Hangkante und weist eine gute ÖV-Erschliessung auf. Eine Erhöhung 
der Nutzungsmasse (+ 1 Geschoss) ist ortsbildverträglich und leistet einen Beitrag zur Innenver-
dichtung. 
Da es sich um eine Aufzonung handelt, fällt ein Planungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe 
richtet sich nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe. 

 

Einleitung 

Moosweg Süd 

Moosweg Nord 
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Alter Zustand Neuer Zustand 

Wohnzone W2 Wohnzone W3 (rot) 

  
Begründung 
Das Gebiet am Schrattenweg und Flurweg wird von einer Wohnzone W2 in eine Wohnzone W3 
überführt. Im Norden und Westen grenzen die Parzellen an die Zonen W3 und M3. Eine Erhö-
hung der Nutzungsmasse (+ 1 Geschoss) ist ortsbildverträglich und leistet einen Beitrag zur 
Innenverdichtung. 
Da es sich um eine Aufzonung handelt, fällt ein Planungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe 
richtet sich nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe. 

 
Alter Zustand Neuer Zustand 

Wohnzone W2 Mischzone M3 (violett) 

  
Begründung 
Das Gebiet an der Sonnmattstrasse wird von einer Wohnzone W2 in eine Mischzone M3 über-
führt. Die Parzellen grenzen im Norden und Süden an die Zone M3 und bilden quasi eine Insel im 
höhergeschossigen Umfeld. Eine Erhöhung der Nutzungsmasse (+ 1 Geschoss) ist ortsbildver-
träglich und leistet einen Beitrag zur Innenverdichtung. 
Da es sich um eine Aufzonung handelt, fällt ein Planungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe 
richtet sich nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe. 

 

Schrattenweg / Flurweg 

Sonnmattstrasse 
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Alter Zustand Neuer Zustand 

Wohnzone W2 Wohnzone W3 (rot) 

  
Begründung 
Das Gebiet entlang dem Hohgantweg wird von einer Wohnzone W2 in eine Wohnzone W3 
überführt. Die Parzellen liegen südöstlich des Dorfzentrums und grenzen im Osten und teilweise 
im Westen an die Landwirtschaftszone. Im Sinne der Innenentwicklung bietet das Gebiet grosses 
Potenzial für eine Nutzungsverdichtung. Eine Erhöhung der Nutzungsmasse (+ 1 Geschoss) ist 
aus ortsbild- und landschaftlicher Perspektive tolerierbar. 
Da es sich um eine Aufzonung handelt, fällt ein Planungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe 
richtet sich nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe. 

 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Kernzone K Mischzone M3 (violett) 

  
Begründung 
Die Parzellen Nr. 771, 842 und 227 liegen im Ortsbildschutzperimeter und im Kern der Gemein-
de. Im Sinne der Innenentwicklung und aufgrund der Nähe zum Bahnhof bietet das Gebiet 
grosses Potenzial für eine Nutzungsverdichtung. Die Beeinträchtigung des Ortsbilds ist trotz der 
Hanglage bei einer Nutzungserhöhung (+1 Geschoss) vertretbar. Da die Parzellen im Ortsbild-
schutzgebiet liegen, ist der Nachweis bzgl. Einpassung ins Orts- und Landschaftsbild im Rahmen 
des Baubewilligungsverfahrens zu erbringen. Die Parzellen Nr. 153 ist aus historischer und mor-
phologisch Perspektive ein integraler Bestandteil des Dorfkerns und wird nicht aufgezont. Da es 
sich um eine Aufzonung handelt, fällt ein Planungsmehrwert an. Die Höhe der Abgabe richtet 
sich nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe. 
Die Parzelle Nr. 1360 wird in die Wohnzone W2 umgezont, so dass eine klare Trennung zwischen 
den Ortsbildschutzgebiet und der westlichen Wohnzone W2 entsteht. 

 

Hohgantweg 

Viehmarktstrasse 
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Bei der Zusammenführung der Baureglemente von Schlosswil und Grosshöchstet-
ten wurden die bestehenden Zonen der Wohn-, Misch- und Kernzonen integriert 
und wo möglich zusammengelegt. In der folgenden Tabelle sind die Zonen und 
allfällige Nutzungsmassänderungen dargestellt. 

Baureglement 
neu 

Baureglement 
Schlosswil 

Baureglement 
Grosshöchstetten 

Bemerkung 

Wohnzone W2 Wohnzone W2 Wohnzone W2 Nutzungsmass von BauR 
Schlosswil übernommen (Fas-
sadenhöhe traufseitig FHtr 7.0 
m) 

Wohnzone W2 
Hang 

- Wohnzone W2 
Hang 

Erhöhung Nutzungsmass (FHtr 
von 6.5m auf 7.0m) 

Wohnzone W2 
Nest 

Wohnzone W2 
Nest 

- Keine Änderungen 

Wohnzone W3 - Wohnzone W3 Keine Änderungen 

Mischzone M2 Mischzone M2 - Keine Änderungen 

Mischzone M3 - Wohn-/ Gewerbe-
zone WG3 

Keine Änderungen 

Kernzone K - Kernzone K Keine Änderungen 

Gewerbezone G - Gewerbezone G Ergänzung grosser Grenzab-
stand gA (5.0m) 

 
Gemäss Baugesetz führt jede Erhöhung des Nutzungsmasses zu einer Aufzonung. 
Jedoch werden gemäss Mehrwertabgabereglement der Gemeinde bei Um- und 
Aufzonungen bei einem planungsbedingten Mehrwert von weniger als 30'000 
CHF keine Mehrwertabgabe erhoben. 

Änderung Nutzungsmass 
aufgrund 
Zusammenführung 
Baureglement 
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4.2.6 Umstrukturierungsgebiete 

Nachfolgend werden Gebiete erläutert, welche im Rahmen dieser Ortsplanungs-
revision keiner neuen Bauzone zugeführt werden. Mit der Bezeichnung «Um-
strukturierungsgebiet» besteht die Möglichkeit zeitnah nach der OPR (innert 15 
Jahren) eine Zonenplanänderung durchzuführen, ohne dass die Planbeständigkeit 
tangiert wird. 

Die Gemeinde Grosshöchstetten beabsichtigt mit den Umstrukturierungsgebieten 
das Bahnhofareal, die ZPP Dorfkern, die ZÖN Rosig Schulhaus und ZÖN Turnhalle 
& Sportanlage zum richtigen Zeitpunkt zu entwickeln und der entsprechenden 
Nutzungsart zuzuführen. Dazu werden in naher Zukunft die planerischen Vorar-
beiten und Konzepte erarbeitet. Sobald die raumplanerischen Grundlagen und 
Voraussetzungen vorliegen, kann die Umstrukturierung je Gebiet einzeln unter 
Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten und unter Einbezug der 
relevanten Akteure erfolgen. 

Im Baureglement wird festgelegt, dass in den Umstrukturierungsgebieten weiter-
hin die Bestimmungen der mittlerweile aufgehobenen baurechtlichen Grundord-
nungen vom 10.02.2006 (Grosshöchstetten) bzw. 10.08.2011 (Schlosswil) gelten. 
Es werden folglich keine materiellen Änderungen zwischen dem vorliegenden 
und den bisherigen Grundordnungen für diese Gebiete vorgenommen. 
Anpassungen im Zonenplan oder im Baureglement erfolgen erst, wenn bezüglich 
der Nutzungsbedürfnisse veränderte Verhältnisse vorliegen. Änderungen der 
baurechtlichen Grundordnung innerhalb der Umstrukturierungsgebiete können 
innerhalb der nächsten 15 Jahre, ohne dass es die Planbeständigkeit tangiert, 
vorgenommen werden. 

Alter Zustand Neuer Zustand 

Gewerbezone G Umstrukturierungsgebiet (Nutzungsvorschrif-
ten gemäss Gewerbezone G) (rot schraffiert) 

  
Begründung 
Das Gebiet um den Bahnhof weist grosses Entwicklungspotenzial auf. Gemäss REK soll das Areal 
mittels neuer Nutzungen (Wohnen, Gewerbe und Dienstleistungen) zu einem lebendigen Ort in 
der Gemeinde werden. Der Standort eignet sich zudem ausgezeichnet für die Innenentwicklung. 
Die Planungsarbeiten für die Arealentwicklung sind noch nicht soweit fortgeschritten, dass eine 
Änderung der Nutzungsbestimmungen im Rahmen der vorliegenden Ortsplanungsrevision 
möglich ist. Um den Handlungsspielraum für die Nutzungsänderungen in den kommenden 
Jahren nicht einzuschränken, wird die Fläche als Umstrukturierungsgebiet festgelegt. 
Für das Gebiet gelten weiterhin die Nutzungsvorschriften der Gewerbezone G der bisherigen 
baurechtlichen Grundordnung (vom 10.02.2006, Grosshöchstetten) und das Gebiet unterliegt 
nicht der Planbeständigkeit. 

Einleitung 

Gebietsspezifische 
Entwicklung 

Keine Nutzungs-
änderungen in OPR 

Bahnhofareal 
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Alter Zustand Neuer Zustand 

ZPP 3 Dorfkern Umstrukturierungsgebiet (Nutzungsvorschrif-
ten gemäss ZPP G Dorfkern) (rot schraffiert) 

  
Begründung 
Die ZPP Dorfkern liegt in Schlosswil und umfasst eine Fläche von rund 1.6 ha. Gemäss REK soll 
das Gebiet redimensioniert werden, so dass mit einer kleineren Fläche eine sanfte Siedlungs-
entwicklung möglich ist (vgl. Kap. 3.1). 
Eine Änderung der Nutzungsbestimmungen erfolgt in Zusammenhang mit der Einzonung der 
Trogmatt (RGSK Vorranggebiet Siedlungserweiterung). Um den Handlungsspielraum für die 
Nutzungsänderungen und Redimensionierung in den kommenden Jahren nicht einzuschränken, 
wird die Fläche als Umstrukturierungsgebiet festgelegt. 
 
Für das Gebiet gelten weiterhin die Nutzungsvorschriften der ZPP G Dorfkern der bisherigen 
baurechtlichen Grundordnung (10.08.2011, Schlosswil) und unterliegt nicht der Planbeständig-
keit. 

 

  

ZPP Dorfkern 
Schlosswil 
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Alter Zustand Neuer Zustand 

ZÖN Umstrukturierungsgebiet (Nutzungsvorschrif-
ten gemäss ZÖN 4) und Perimetererweiterung 

  

Begründung 
Im Rahmen der Liegenschafts- und Schulraumplanung (LSP) hat der Gemeinderat entschieden 
beim Standort Schulgasse/Alpenweg eine Dreifachturnhalle mit Mehrzwecknutzung zu erstellen, 
um so die bestehenden Turnhallen zu ersetzen. Als Standort ist das Areal des heutigen Rasen-
felds Alpenweg vorgesehen, welches an einem neuen Standort im zentralen Bereich der Schulan-
lagen erstellt werden soll. 
Das Bauprojekt der Dreifachturnhalle sowie die Gestaltung der ZÖN 4 werden mithilfe eines 
zweistufigen Gesamtleistungswettbewerbs ermittelt. Im Rahmen des Wettbewerbs sind auch 
Landreserven für eine spätere Schul-/Kindergartenanlage und Bauland auszuweisen. Um die 
Gestaltungsmöglichkeiten für das Areal zu vergrössern und den provisorischen Kindergarten 
(Parzelle Nr. 148) bei der Planung zu integrieren, wird der Perimeter der ZÖN 4 vergrössert und 
die ZÖN D «Schulanlage Schulgasse/Alpenweg» (vorher ZÖN 3) um die entsprechende Fläche 
verkleinert. Neu umfasst die ZÖN 4 die Parzelle Nr. 148 und einen Teil der Parzelle 396). Langfris-
tig können gegebenenfalls Umzonungen in Betracht gezogen werden. Dies wird nach dem Ab-
schluss des Wettbewerbsverfahrens evaluiert. 
Um den Handlungsspielraum für die Nutzungsänderungen in den kommenden Jahren nicht 
einzuschränken, wird die Fläche der ZÖN 4 als Umstrukturierungsgebiet festgelegt. 
Für das Gebiet gelten weiterhin die Nutzungsvorschriften der ZÖN 4 Sportanlage und Turnhalle 
der bisherigen baurechtlichen Grundordnung (10.02.2006, Grosshöchstetten). Das Gebiet unter-
liegt nicht der Planbeständigkeit. 

 
Betrachtungsperimeter des Gesamtleistungswettbewerbs «Neubau Dreifachsporthalle 
Grosshöchstetten» 

 

ZÖN 4 
Sportanlage und Turnhalle 




















































































